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BAKOM Bundesamt für Kommunikation
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
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PME petites et moyennes entreprises
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LDét Loi sur les travailleurs détachés
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Bevölkerung und Arbeit

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Änderung des Entsendegesetzes (BRG 21.032)

Zur Umsetzung der Motion Abate (fdp, TI; Mo. 18.3473) schlug der Bundesrat vor, das
Entsendegesetz so zu ändern, dass Entsendebetriebe zur Einhaltung der kantonalen
Mindestlöhne verpflichtet würden, wenn ihre Arbeitnehmenden in den persönlichen
und sachlichen Geltungsbereich eines kantonalen Mindestlohngesetzes fallen. Zudem
hätte es die Vorlage dem Bund ermöglicht, eine Kommunikationsplattform für die
Vollzugsorgane zum Austausch von Dokumenten und Informationen im Rahmen des
Vollzugs des EntsG zu schaffen. Zwar hiess der Nationalrat die Gesetzesänderung
deutlich gut, der Ständerat lehnte Eintreten jedoch zweimal ab und erledigte die
Revision damit.

Chronologie
Botschaft des Bundesrates
Vernehmlassung
Erste Behandlung Ständerat
Eintretensdebatte Nationalrat
Detailberatung Nationalrat
Zweite Behandlung Ständerat

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Résumé 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Modification de la loi sur les travailleurs détachés (MCF 21.032)
(Traduction: Chloé Magnin)

Pour la mise en œuvre de la motion Abate (plr, TI; Mo. 18.3473), le Conseil fédéral a
proposé de modifier la loi sur les travailleurs détachés de manière à ce que les
entreprises soient tenues de respecter les salaires minimaux cantonaux si leurs
travailleurs détachés entrent dans le champ d'application personnel et matériel d'une
loi cantonale sur les salaires minimaux. En addition, le projet aurait permis à la
Confédération de créer une plateforme de communication pour les organes
d'exécution afin d'échanger des documents et des informations dans le cadre de
l'exécution de la LDét. Alors que le Conseil national a nettement approuvé la
modification de la loi, le Conseil des Etats a, quant à lui, refusé par deux fois d'entrer
en matière, et a ainsi liquidé la révision.

Chronologie
Message du Conseil fédéral
Processus de consultation
Premier examen au Conseil des Etats
Premier débat au Conseil national
Discussion par article au Conseil national
Deuxième examen au Conseil des Etats
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.04.2020
GIADA GIANOLA
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Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Die KMU seien von der «Mediensteuer» auszunehmen, lautete der Auftrag, den Fabio
Regazzi (cvp, TI) dem Parlament mittels parlamentarischer Initiative erteilen wollte. Er
war damit der zweite Tessiner Abgeordnete, der im laufenden Jahr die Medienabgabe
für Unternehmen ab einem Jahresumsatz von CHF 500'000 ins Visier
parlamentarischer Regulierung nahm, nachdem sein Namensvetter Fabio Abate (fdp, TI;
Po. 19.3235) im März die Berechnungsgrundlage für diese infrage gestellt hatte. Bereits
bei den Revisionsarbeiten zum Radio- und Fernsehgesetz aus dem Jahr 2014, mit
welcher die Regelung ins Gesetz aufgenommen worden war, hatte sich starker
Widerstand gegen die Unternehmensabgabe geregt. Regazzi beabsichtigte eine
Änderung der Rechtsgrundlage für die Abgabepflicht für Radio und Fernsehen. Die
bisherige Regelung der Berechnung aufgrund des erzielten Jahresumsatzes empfand er
als problematisch. Als Vorschlag gab der Initiant vor, man solle nur Unternehmen mit
mehr als 250 Vollzeitarbeitsstellen als abgabepflichtig definieren, wobei Lernende aus
der Zählung auszunehmen seien. Der Initiant kritisierte die Doppelbelastung via
Privathaushalt und Firma und betonte, TV- oder Radiokonsum stünden nicht im
Aufgabenbereich von Arbeitnehmenden und seien aufgrund der Arbeitsbedingungen
häufig gar nicht möglich. Unterstützung hatte seine Initiative bereits vor der
Einreichung erhalten: 49 Ratsmitglieder aus dem rechtsbürgerlichen Lager hatten die
Initiative mitunterzeichnet. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.01.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Anfang Dezember erging ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bezüglich der
Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen. Daraus ging hervor, dass die sechs
Tarifstufen für die Festlegung der Unternehmensabgabe verfassungswidrig sind. Das
Bundesverwaltungsgericht gab folglich einem beschwerdeführenden Unternehmen aus
dem Kanton Bern recht, das die Höhe der Abgabe beanstandet hatte. Gleichwohl hielt
das Gericht fest, dass trotz der Verfassungswidrigkeit keine Rückzahlung oder
Reduzierung der Unternehmensabgabe zu erfolgen habe. Ferner solle die
inkraftstehende Regelung bis zum Erlass einer neuen Norm weiterhin angewendet
werden. Nur so könne Rechtssicherheit garantiert werden. Die ESTV, welche die
Abgaben auch weiterhin erheben wird, musste in der Folge zusammen mit dem BAKOM
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts prüfen und entscheiden, ob eine Beschwerde
innert der 30-tägigen Beschwerdefrist eingegeben werden soll.

Die Änderung der Tarifstufen ist aber nicht Sache der Verwaltung, sondern unterliegt
dem Gesetzgebungsprozess und damit dem Parlament. Der Bundesrat hatte bereits vor
diesem Urteil den Beschluss gefasst, die Höhe der Tarife für die Unternehmensabgabe
bis 2020 überprüfen zu wollen. Ungeachtet der weiteren Vorgänge dürfte das Urteil
Wasser auf die Mühlen verschiedener parlamentarischer Vorstösse bezüglich der
Mediensteuer giessen, so beispielsweise des Postulats Abate (fdp, TI; Po. 19.3235) oder
der parlamentarischen Initiative Regazzi (cvp, TI; Pa.Iv. 19.482). 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 05.12.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

1) Pa.Iv. 19.482
2) BVGer Urteil vom 5.12.19 (A-1378_2019); Medienmitteilung BVGer vom 13.12.19
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